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Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetzdes Bundes, dem Umweltinformationsgesetz und

dem Gesetz zur Verbesserung dergesundheitsbezogenen Verbraucherinformationvom

03.01.2020- Informationsbegehren zurVorgehensweise beim Bekanntwerden einerSchad-

stoffbelastungim Gebäudebestand der BImA

IhreE-Mailvom 03.01.2020

Sehr geehrteFrau Stein,

ino.g.Angelegenheitbestätigeichden Eingang IhrerE-Mailvom 03.01.2020.Sie bittendieBundes-

anstaltfürImmobilienaufgaben(BImA) um Informationen„zurVorgehensweise beim Bekanntwerden

einerSchadstoffbelastung(Asbest,Holzschutzmittel,PAK etc)im Gebäudebestand derBlImA'.

IhrenAntragstützenSieausdrücklichaufdas Informationsfreiheitsgesetzdes Bundes(IFG), das Um-

weltinformationsgesetz(UIG) unddas Gesetz zurVerbesserung der gesundheitsbezogenenVerbrau-

cherinformation(VIG).

Der StabsbereichRechtist innerhalbder BImA fürsolcheAnträgezuständig.SoweitSie IhrenAntrag

. aufdas VIG stützen,teileich Ihnen mit,dassdie BlmA keinezuständigeStellenach $$ 1,2 Abs. 2

VIG ist.Der Anwendungsbereich des Gesetzesist somitnichteröffnet.

Ichhabe diezuständigeFachabteilungum diezurBearbeitungIhresAntragsnotwendigenInformatio-

nengebeten und kann Ihnenhierzu nunfolgendesmitteilen:

Bei Gebäuden, diezwischen den Jahren 1960 bis1995 errichtetoder saniertwurden, können mög-

licherweisePutze oder Spachtelmassen verwendet wordensein, diegeringeSpuren von Asbestent-

halten.Auch weitere— aus heutigerSichtalsSchadstoffanzusehende Stoffe(Holzschutzmittelu.ä.)—

könnten verwendet worden sein.Die Verwendung geschahseinerzeit rechtmäßigund nach dem sei-

nerzeitigenStand derTechnikfachgerecht.

Beim Asbest handeltes sichinder Regel um fasergebundene Asbestprodukte.Eine unmittelbare

Verpflichtungzur BeseitigungdieserProdukte bestehtnicht.Beim bestimmungsgemäßen Gebrauch

geht von diesem generellenabstraktenVerdacht keineGefährdung fürMieterund Nutzer aus. Eine
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generelle Untersuchung aller risikobehafteten Objekte mittels repräsentativer Stichprobenist vor die-

sem Hintergrund wedererforderlich noch wirtschaftlich.

In der BImA besteht für den Umgang mit Wohnliegenschaften ein Einvernehmen unserer Fachsparte

Facility Management (nunmehr „Projekt Wohnen“) über die Vorgehensweise: Die betroffenen Miete-

rinnen und Mieter werden in den Fällen eines konkreten Verdachtes einer Schadstoffbelastung (unab-

hängig davon, ob es sich um Asbest, Holzschutzmittel, PAK o.ä. handelt) in einer im Eigentum der

BlmA stehenden Wohnliegenschaft so zeitnah wie möglich über den festgestellten Befund informiert.

Die weiteren, je nach Sachlage erforderlichen Maßnahmen, werden zwischenallen Beteiligten (Miete-

rinnen und Mieter, ausführende Fachfirma, ggf. örtliches Gesundheitsamt) eng abgestimmt und ge-

genüber den Mieterinnen und Mietern umfassend kommuniziert.

Die Auskunftserteilung erfolgt nach $ 10 Abs. 1 Satz 2 IFG bzw. $ 12 Abs. 1 Satz 2 UlG gebührenfrei.

Mit freundlichen Grüßen...

Im Auftrag


